
Vertrag über Bandenwerbung auf der Tennisanlage Annweiler 

Tennisclub Rot-Weiß Annweiler e.V. 

 
 
Zwischen 
 

Tennisclub Rot-Weiß Annweiler e.V. 

 76855 Annweiler 
(nachfolgend „Vermieter“ genannt - vertreten durch den Vorstand) 

 
und 
 
Firma:   ___________________________________________________ 
  
Ansprechpartner:  ___________________________________________________ 
  
Straße:   ___________________________________________________ 
 
PLZ / Ort:   ____________  ______________________________________ 
 
Telefonnr.   ___________________________________________________ 
 
Email-Adresse:  ___________________________________________________ 
(nachfolgend „Werbender“ genannt) 

wird folgender Vertrag zur Überlassung von Werbeflächen geschlossen: 
 
§ 1 Vertragsgegenstand und Leistungsbeschreibung 
 
1. Der Verein stellt dem Vertragspartner eine Werbefläche zur Anbringung eines 
Werbeplakates (Bandenwerbung) zur Verfügung.  
  Anbringung am Zaun der Freiluftanlage (Annweiler/Bindersbach) 
 Anbringung in der Tennishalle (Annweiler/Bindersbach) 
 Verlinkung auf der Internetseite (www.tc-rw-annweiler.de/partner) 
  (Logo und Emailadresse senden an info@tc-rw-annweiler.de) 
 
2. Der Werbende übernimmt die Gestaltung der Werbebanner und trägt die gesamten 
Herstellungskosten. Es steht dem Werbenden frei, seine Werbung während der Laufzeit 
abzuändern oder zu erneuern. Der Vermieter haftet nicht für Elementarschäden, 
Verschleiß, Diebstahl und Vandalismus an der Werbung. 
Die Kosten einer Instandsetzung sind bei Bedarf durch den Werbenden zu tragen. 
 
§ 2 Qualität, Anzahl, Größe der Werbeflächen  
 
je ein Werbeplakat pro Anbringungsort, bedruckt aus Planenmaterial, oder Mesh mit 
Befestigungsösen an allen Seiten. 
Größe A: (ca.) 2,00m x 1,00m  Größe B: (ca.) 3,00m x 1,00m  

 



§ 3 Genehmigung durch Behörden und Verhalten bei Beschädigungen 
 
Sollte durch die Art und Weise der Nutzung der Werbeflächen durch den Werbenden eine 
behördliche Genehmigung notwendig sein, hat diese der Werbende zu besorgen. Sämtlich 
damit einhergehende Kosten trägt der Werbende. 
Bei Beschädigung der Werbebande ist der Vertragspartner unverzüglich zu informieren. In 
Absprache mit dem Werbenden und auf seine Kosten (bei normaler Fahrlässigkeit) bzw. 
auf Kosten des Vereins (bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit) ist eine neue Werbebande 
herzustellen. Beschädigungen aus dem Spielbetrieb heraus fallen unter normale 
Fahrlässigkeit. 
 
§ 4 Vertragsdauer 
 
Die Vertragslaufzeit ist unbefristet und kann 3 Monate vor Jahresende (bis zum 30.09.) für 
das Folgejahr gekündigt werden. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. 
 
Vertragsbeginn ist: ______________ 
 
§ 5 Mietzahlung 
 
Die jährliche Mietzahlung erfolgt im Voraus nach Rechnungsstellung durch den Verein und 
richtet sich nach Größe und Anzahl der Werbebanner: 
 1x Größe A: 150,- Euro  1x Größe B: 200 Euro 
 2x Größe A: 250,- Euro  2x Größe B: 300 Euro 
 
§ 6 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Mietvertrages unwirksam sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. 
 
§ 7 Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand für die Vertragsparteien ist das für den Sitz des Vereins zuständige örtliche 
Gericht. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift/Stempel Werbender 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Ort; Datum    Tennisclub Rot-Weiß Annweiler e.V.  (Vorstand) 


